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Beitrittserklärung: 
 

Hiermit beantrage ich, mich / meine Tochter / meinen Sohn  
als       aktives /        passives Mitglied  

im Sportverein Rot-Weiß Kiebitzreihe e.V. aufzunehmen. 
 
           
Vor – und Zuname         

 
           
Straße      
 
           
Wohnort 
 

           
Geburtsdatum 
 
           
Telefon     E-Mail 

 
           
als Mitglied der Sparte(n) 

 
Ich verpflichte mich, stets die Interessen des Vereins zu wahren und 
erkenne die Vereinssatzung an. 
 
Mir ist bekannt, dass die Kündigung nur schriftlich mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres an die Geschäftsstelle des 
RWK möglich ist.  
 
           
Bemerkungen: 
 
 
           
Ort, Datum Unterschrift Mitglied bzw. 

Erziehungsberechtigte(r) 
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Auszüge aus der Vereinssatzung: 
 

§ 1 Name, Sitz, Vereinsfarbe und Geschäftsjahr 
 

1.  Der Verein führt den Namen „Sportverein Rot-Weiß Kiebitzreihe e.V.“ (im      
  folgenden RWK genannt). 
2.  Er hat seinen Sitz in Kiebitzreihe und ist in das Vereinsregister des zuständigen  
 Amtsgerichts eingetragen. (...) 
 

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze 
 

1.  Der Verein fördert Kinder-, Jugend-, Erwachsenen-, Breite-, Wettkampf-, und  
   Gesundheits- und Seniorensport. Der Verein stellt seinen Mitgliedern die ihm  
  zur Verfügung stehenden Sportanlagen und Baulichkeiten zur Nutzung.  (...) 
 

§ 3 Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, sofern sei die Satzung  
 anerkennt. (...) 
 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Die Aufnahme in den RWK ist schriftlich, unter Anerkennung der Vereinssatzung, auf  
 dem Vordruck „Beitrittserklärung“ zu beantragen. Wird die Aufnahme nur für kurze Zeit  
 (s. § 3 Abs. 2 d) beantragt, so ist die Dauer dieser Mitgliedschaft und der Grund hierfür  
 in der Beitrittserklärung anzugeben. 
2. Die Aufnahme Minderjähriger bedarf eines gesetzlichen Vertreters. 
3. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Sie wird dem Antragssteller schriftlich  
 mitgeteilt. Gegen einen Ablehnungsbescheid kann binnen vier Wochen seit Zugang  
 des Ablehnungsbescheides Widerspruch beim Ehrenrat  des RWK eingelegt werden.  
 Dieser entscheidet nach Anhörung des Vorstandes und des Antragsstellers endgültig.  
 Eine Ablehnung braucht nicht begründet zu werden.  
 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

(...) 

3. Die Mitglieder sind zur Zahlung der Beiträge und Umlagen verpflichtet, wobei  
 ausschließlich das Lastschriftseinzugverfahren zur Anwendung kommt. Die Höhe  
 der Beiträge beschließt die Mitgliederversammlung, (...) 
 

§ 8 Kündigung 
 

1. Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären.  
2. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ende des Kalenderhalbjahres. (...)  
 

Die vollständige Satzung ist in der Geschäftsstelle des RWK 
einsehbar und erhältlich 

 


